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1. Sachverhalt1 

A vermutet, dass B eine Affäre mit 
seiner Ehefrau führt. Aus diesem 
Grund lauert er B auf einem Park-
platz auf. Als B mit seinem Fahr-
zeug eintrifft, öffnet A die Beifahr-
ertür und setzt sich mit einem Mes-
ser und einer mit Benzin gefüllten 
Flasche in der Hand auf den Beifah-
rersitz. A ergreift das am Armatu-
renbrett befestigte Mobiltelefon 
des B und steckt es in seine Jacken-
tasche, um anhand der darauf ge-
speicherten Daten zu überprüfen, 
ob B eine Affäre mit seiner Ehefrau 
hat.  

Anschließend drückt er B die Messer-
spitze an den Hals und droht diesem, ihn mit 
Benzin zu übergießen und anzuzünden, um im 
Besitz des Mobiltelefons zu bleiben. Entgegen 
der Erwartung des A kann B den Motor starten 
und losfahren, woraufhin A aus dem Fahrzeug 
springt. Anschließend sucht A vergeblich auf 
dem Parkplatz nach dem Telefon. B erleidet 
leichte Schnittverletzungen.  

Das LG verurteilt A wegen besonders 
schweren räuberischen Diebstahls in Tatein-
heit mit gefährlicher Körperverletzung, §§ 242 
Abs. 1, 252, 250 Abs. 2 Nr. 1, 224 Abs. 1, 52 
StGB.2  
A legt hiergegen Revision zum BGH ein. 

 
2. Probleme und bisheriger Meinungsstand 

Die zentrale Problematik des Falles betrifft die 
für den Diebstahl als Vortat des schweren räu-
berischen Diebstahls erforderliche 

 
1  Der Sachverhalt wurde verändert, um die 

Hauptprobleme des Falles deutlicher hervor-
treten zu lassen.  

Zueignungsabsicht. Wird der Diebstahl ver-
neint, scheidet eine Strafbarkeit nach den §§ 
252, 250 Abs. 2 aus. In Betracht kommt allen-
falls eine Strafbarkeit wegen Nötigung gem. § 
240. Dies wirkt sich erheblich auf den Straf-
rahmen aus; während der schwere räuberi-
sche Diebstahl eine Mindestfreiheitsstrafe 
von fünf Jahren vorsieht, ist die Nötigung mit 
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren bedroht.  

Es stellt sich insbesondere die Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen bei der Weg-
nahme eines Mobiltelefons zur Nutzung für 
bestimmte Zwecke, etwa zur Durchsicht ge-
speicherter Daten oder Löschung von Bildern, 
eine Zueignungsabsicht vorliegt. In derartigen 
Konstellationen besteht die Besonderheit, 
dass es dem Täter regelmäßig nicht um den 
Datenträger als solchen geht, sondern primär 
um die darauf gespeicherten Inhalte.3 Da Da-
ten jedoch keine körperlichen Gegenstände 

2  Alle nachfolgenden Normen sind, soweit nicht 
anders gekennzeichnet, solche des StGB. 

3  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 645. 

Januar 2026 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist strafbar? 

Zueignungsabsicht 

§§ 242 Abs. 1, 252, 250 Abs. 2, 224 Abs. 1 StGB 

famos-Leitsatz: 

Bei der Wegnahme eines Mobiltelefons zur blo-
ßen Datenüberprüfung setzt die Zueignungsab-
sicht voraus, dass der Täter das Gerät im Zeitpunkt 
der Wegnahme über die für den Überprüfungsvor-
gang benötigte Zeit hinaus behalten will. 

BGH, Beschluss vom 13.08.2025 – 4 StR 308/25; ver-
öffentlicht in BeckRS 2025, 25436. 

01 
2026 



famos · Januar 2026  Seite 2 

 

und somit keine Sachen darstellen, scheidet 
ein Diebstahl gem. § 242 der Inhalte von vorn-
herein aus.4 Die Betrachtung der Zueignungs-
absicht hinsichtlich der Datenträger ist folglich 
von besonderer Relevanz, da nur diese taugli-
che Tatobjekte darstellen.5 
 Zur Einordnung der sich hieraus ergeben-
den Besonderheiten ist zunächst zu klären, 
was unter Zueignungsabsicht zu verstehen ist. 
Die Zueignungsabsicht als besonderes subjek-
tives Merkmal tritt ergänzend zum Vorsatz 
hinzu, ohne ein korrespondierendes Element 
im objektiven Tatbestand aufzuweisen.6 Folg-
lich handelt es sich bei dem Diebstahl um ein 
Delikt mit überschießender Innentendenz.7 

Der Gegenstand der Zueignung wird nach 
herrschender Ansicht anhand der Vereini-
gungstheorie bestimmt,8 welche die früher 
vertretenen Substanz- und Sachwerttheorien 
miteinander verbindet.9 Während nach der 
Substanztheorie die Sache in ihrer Substanz 
den Zueignungsgegenstand bildet,10 stellt die 
Sachwerttheorie auf den der Sache innewoh-
nenden wirtschaftlichen Wert ab.11 Somit 
setzt die Zueignung nach der Vereinigungs-
theorie die Anmaßung einer eigentümerähn-
lichen Herrschaftsmacht über die Sache vo-
raus, indem der Täter entweder die Sache 
selbst oder hilfsweise den in ihr verkörperten 
Sachwert dem eigenen Vermögen einver-
leibt.12 Der BGH folgt in st. Rspr. der 

 
4  Fischer, StGB, 72. Aufl. 2025, § 242 Rn. 3. 
5  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 644. 
6  Zieschang, Strafrecht BT 2, 2022, Rn. 152.  
7  Fischer (Fn. 4), § 242 Rn. 32; Wessels/Hillen-

kamp/Schuhr, Strafrecht BT 2, 47. Aufl. 2025, 
Rn. 183. 

8  BGH NJW 2018, 3598; Bosch, in TK, StGB, 31. 
Aufl. 2025, § 242 Rn. 48 ff.; Rengier, Strafrecht 
BT I, 27. Aufl. 2025, § 2 Rn. 92. 

9  Ensenbach, ZStW 124 (2012), 343, 343; 
Schmitz, in MüKo, StGB, Bd. 4, 5. Aufl. 2025, § 
242 Rn. 140.  

10  RGSt 5, 218, 220; Fischer (Fn. 4), § 242 Rn. 34; 
Kindhäuser/Hoven, in NK, StGB, 6. Aufl. 2023, 
§ 242 Rn. 75; Mikolajczyk, ZJS 2008, 18. 

11  RGSt 40, 10, 13; 51, 97, 98 f.; Fischer (Fn. 4), § 
242 Rn. 34. 

Vereinigungstheorie und nimmt an, dass Zu-
eignungsabsicht vorliegt, wenn der Täter im 
Zeitpunkt der Wegnahme die fremde Sache 
unter Ausschließung des Eigentümers oder 
bisherigen Gewahrsamsinhabers körperlich 
oder wirtschaftlich für sich oder einen Dritten 
erlangen und sie der Substanz oder dem Sach-
wert nach seinem Vermögen oder dem eines 
Dritten einverleiben oder zuführen will.13  

Die Zueignungsabsicht gliedert sich dabei 
in die negative Komponente des Enteignungs-
vorsatzes und in die positive Komponente der 
Aneignungsabsicht.14 

Die Enteignungskomponente erfasst die 
vom Täter gewollte faktische dauerhafte Ver-
drängung des Eigentümers aus seiner bisheri-
gen Sachherrschaftsposition.15 Dabei ist dolus 
eventualis ausreichend.16 Der Enteignungs-
vorsatz dient der Abgrenzung des Diebstahls 
von der bloßen Gebrauchsanmaßung (furtum 
usus).17 Eine solche liegt insbesondere dann 
vor, wenn im Zeitpunkt der Wegnahme ein 
ernsthafter Rückgabewille besteht und die Sa-
che ohne erhebliche Substanzverletzung und 
ohne Entziehung des ihr innewohnenden 
Sachwertes zurück an den Eigentümer gelan-
gen soll.18 Damit liegt in Konstellationen, in 
denen der Täter den Willen hat, das Mobilte-
lefon nach dem Kopieren bzw. der Kenntnis-
nahme der Inhalte im Wert unverändert 

12  RGSt 61, 228, 233; BGH NJW 2018, 3598; Fi-
scher (Fn. 4), § 242 Rn. 34; Rengier, BT I (Fn. 
8), § 2 Rn. 92. 

13   BGH NStZ 2011, 699, 701; NStZ-RR 2015, 371, 
371; NStZ 2024, 543, 544. 

14  Bosch, in TK (Fn. 8), § 242 Rn. 47; Kindhäu-
ser/Hoven, in NK (Fn. 10), § 242 Rn. 81. 

15  Fischer (Fn. 4), § 242 Rn. 35; Rengier, BT I 
(Fn. 8), § 2 Rn. 90. 

16  Bosch, in TK (Fn. 8), § 242 Rn. 64. 
17  Jahn, JuS 2020, 467, 468; Rengier, BT I 

(Fn. 8), § 2 Rn. 101; Zieschang, BT 2 (Fn. 6), Rn. 
187. 

18  Eisele, Strafrecht BT II, 6. Aufl. 2021, Rn. 70; 
Heger, in Lackner/Kühl/Heger, StGB, 31. Aufl. 
2025, § 242 Rn. 24; Wittig, in BeckOK, StGB, 
67. Ed., Stand: 01.11.2025, § 242 Rn. 33. 
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zurückzugeben, keine Zueignungsabsicht 
vor.19 Das Telefon kann weiterhin in seinen 
spezifischen Funktionen genutzt werden, so-
dass dieses nicht verbraucht ist. Dies gilt auch 
für Konstellationen, in denen der Täter ge-
speicherte Fotos zwar endgültig löschen will, 
das Mobiltelefon aber anschließend zurückge-
ben möchte. Das Telefon verliert durch das 
Löschen der Fotos nicht seine bestimmungs-
gemäße Funktion; die jeweiligen Inhalte ma-
chen nicht den Wert des Handys selbst aus.20  

Die Aneignungskomponente verlangt die 
beabsichtigte, zumindest vorübergehende, 
Einverleibung der Sache oder zumindest de-
ren wirtschaftlichen Wert in das Vermögen 
des Täters oder eines Dritten.21 Entscheidend 
ist, dass der Täter sich die Verfügungsgewalt 
aus dem Eigentum über die Sache zu Nutze 
machen will.22 Dabei ist dolus directus 1. Gra-
des erforderlich.23 Die Aneignungskompo-
nente dient der Abgrenzung des Diebstahls 
von der reinen Sachentziehung.24 Die bloße 
Besitzbegründung durch Wegnahme genügt 
nicht für die Aneignung; andernfalls fielen die 
Gewahrsamsbegründung und Aneignung zu-
sammen, sodass jede Sachentziehung bereits 
einen Diebstahl darstellen würde.25 Keine An-
eignungsabsicht bestehe, wenn der Täter die 
fremde Sache nur wegnimmt, um sie zu be-
schädigen, zu zerstören oder zu vernichten.26 
Obwohl die theoretische Abgrenzung eindeu-
tig erscheint, bereitet sie in der praktischen 
Anwendung regelmäßig Schwierigkeiten.27 
Zwar ist anerkannt, dass die Absicht zur vo-
rübergehenden Aneignung ausreichen kann.28 
Allerdings ist unklar, welche konkreten 

 
19  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 660; Ren-

gier, BT I (Fn. 8), Rn. 112. 
20  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 662. 
21  Rengier, BT I (Fn. 8), § 2 Rn. 91. 
22  Rudolphi, GA 1965, 33, 49. 
23  Eisele, BT II (Fn. 18), Rn. 65. 
24  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 654; 

Schmitz, in in MüKo (Fn. 9), § 242 Rn. 156. 
25  Bosch, in TK (Fn. 8), § 242 Rn. 55; Rengier 

(Fn. 8), § 2 Rn. 138. 
26   BGH NStZ 2019, 344, 345; 2024, 543, 544.  

Anforderungen an die Aneignungsabsicht zu 
stellen sind, da der Täter formal kein Eigen-
tum an der Sache erlangen kann.29 

Vor diesem Hintergrund konkretisiert der 
BGH die Anforderungen an die Aneignungs-
komponente. So auch in einer Entscheidung 
des BGH, in welcher dieser zu beurteilen 
hatte, ob der Täter mit Zueignungsabsicht 
handelte.30 Der Täter entwendete dem Ge-
schädigten dessen Mobiltelefon, um es nach 
Beweisen für eine Affäre zu durchsuchen; ob 
der Geschädigte das Handy später zurücker-
hielt, war ihm gleichgültig.31 Der BGH ver-
neinte eine Aneignungsabsicht mit der Be-
gründung, es fehle am erforderlichen Willen 
des Täters, seinen Vermögensbestand zu än-
dern, wenn er das Nötigungsmittel nur zur Er-
zwingung einer Gebrauchsanmaßung ein-
setze. Die Durchsuchung und die Übertragung 
der Bilder würden ferner nicht zu einem Ver-
brauch führen.32 

Einer weiteren Entscheidung lag der Sach-
verhalt zugrunde, in dem der Täter der Ge-
schädigten das Mobiltelefon entriss, um sich 
den Besitz zu verschaffen und die darauf ge-
speicherten Daten zu sichten.33 Der BGH be-
tonte in dieser Entscheidung, dass es für die 
Aneignungsabsicht nicht erforderlich sei, dass 
der Täter das Mobiltelefon dauerhaft behal-
ten wolle; er müsse aber die Aneignung mit 
unbedingtem Willen erstreben. Habe er den 
Willen, das Telefon zu entsorgen, bevor er die-
ses körperlich oder wirtschaftlich seinem Ver-
mögen einverleibt, so liege keine Zueignungs-
absicht vor.34 Nach diesem Maßstab hätten 
die Feststellungen nicht ergeben, dass der 

27  BGH NStZ 2019, 344, 346. 
28  Heger, in Lackner/Kühl/Heger (Rn. 18), § 242 

Rn. 21. 
29  BGH NStZ 2019, 344, 346. 
30  BGH NStZ 2012, 627, 627; mit Besprechung in 

Dittmer/Hartenstein, famos 11/2012, 1 ff. 
31  BGH NStZ 2012, 627. 
32  BGH NStZ 2012, 627. 
33  BGH BeckRS 2019, 37831. 
34  BGH BeckRS 2019, 37831 Rn. 16 f. 
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Täter zum maßgeblichen Zeitpunkt der Weg-
nahme die Einverleibung des Mobiltelefons, 
wenn auch nur vorübergehend, in sein Ver-
mögen erstrebte. Es sei ihm im Zeitpunkt der 
Wegnahme allein darum gegangen, das Tele-
fon zu entziehen, um die darauf gespeicherten 
Daten zu durchsuchen. Es sei nicht ersichtlich, 
dass er das Handy über die für die genannten 
Zwecke benötigte Zeit hinaus seiner Verfü-
gungsgewalt unterwerfen wollte.35 

Mit ähnlicher Begründung verneinte der 
BGH auch in einer anderen Entscheidung das 
Vorliegen einer Zueignungsabsicht des Tä-
ters.36 Dieser beabsichtigte, dem Geschädig-
ten dessen Mobiltelefon wegzunehmen, um 
ihn daran zu hindern, sich auf einer Online-
plattform weiter über den Täter zu äußern. 
Nach den Feststellungen ging es diesem bei 
der Wegnahme primär darum, entsprechende 
Äußerungen zu unterbinden und den Geschä-
digten zu erniedrigen. Es ließ sich nicht fest-
stellen, dass der Täter beabsichtigte, den Be-
stand seines Vermögens durch eine, wenn 
auch nur vorübergehende, Einverleibung der 
Substanz oder des Sachwertes des Mobiltele-
fons, zu mehren.37 

Insbesondere die erste Entscheidung des 
BGH aus dem Jahr 2012 ist in Teilen der Lit. auf 
Kritik gestoßen. Der Enteignungsvorsatz sei zu 
bejahen, da sich der Angeklagte damit abge-
funden habe, dass der Geschädigte das Handy 
nicht zurückerhalte.38 Zutreffend sei zwar die 
Ausführung des BGH, dass eine Aneignung 
ausscheide, wenn der Täter die Sache unmit-
telbar nach der Wegnahme zerstören oder be-
schädigen wolle, da es an dem Willen des Tä-
ters fehle, den Bestand seines Vermögens zu 
ändern.39 Die Erwägung, eine Gebrauchsan-
maßung lasse den Aneignungswillen 

 
35  BGH BeckRS 2019, 37831 Rn. 18. 
36  BGH NStZ 2024, 543. 
37  BGH NStZ 2024, 543, 544.  
38  Putzke, ZJS 2013, 311, 312. 
39  Putzke, ZJS 2013, 311, 313. 
40  Putzke, ZJS 2013, 311, 313; Reinbacher, ZStW 

126 (2014), 642, 665. 
41  Vgl. BGH NJW 1990, 2569; 2019, 2868.  

entfallen, sei jedoch zu bemängeln; dies 
würde, wenn überhaupt den Enteignungswil-
len entfallen lassen.40 Im Rahmen der Aneig-
nungskomponente wird in der Lit. ein Ver-
gleich zu der Rspr. zum Entwenden von Be-
hältnissen41 angedacht, da es dem Täter regel-
mäßig auf den Inhalt und nicht auf das Mobil-
telefon als solches ankommt.42 Danach liege 
keine Aneignungsabsicht hinsichtlich des Be-
hältnisses vor, wenn das Interesse des Täters 
ausschließlich des Inhaltes gilt.43 Eine Aneig-
nungsabsicht sei hingegen zu bejahen, wenn 
der Täter das Behältnis selbst, etwa zu Trans-
portzwecken, benötigt, also das Mobiltelefon 
aktiv nutzt, um Zugang zu dessen Inhalten zu 
erhalten. In einem solchen Fall komme es dem 
Täter notwendigerweise auch auf den Daten-
träger selbst an.44 Zur Durchsuchung der Han-
dydaten stellt die Nutzung des Telefons ein 
unerlässliches Zwischenziel dar, was nach die-
ser Auffassung bereits für die Bejahung der 
Aneignungsabsicht ausreicht.45  

Hingegen läge nach dieser Ansicht keine 
Aneignungsabsicht vor, wenn der Täter dem 
Gerät Daten entzieht, ohne es selbst zu nut-
zen, etwa durch Übertragung mittels eines Ka-
bels.46  

Insgesamt zeigt sich in der Rspr. eine ein-
deutige Linie, die Aneignungskomponente nur 
zu bejahen, wenn der Täter das Mobiltelefon, 
wenn auch nur vorübergehend, über die für 
die Löschung bzw. Sichtung der Daten benö-
tigte Zeit hinaus behalten will. Demgegenüber 
bejaht ein Teil der Lit., die Aneignungsabsicht 
bereits dann, wenn der Täter für sein Vorha-
ben auch die Sache selbst benötigt und das Te-
lefon aktiv nutzen will. 

Folgt man der bisherigen Rspr. wäre im 
vorliegenden Fall die Aneignungskomponente 

42  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 665. 
43  BGH bei Dallinger MDR 1975, 22; Bosch, in TK 

(Fn. 8), § 242 Rn. 63; Reinbacher, ZStW 126 
(2014), 642, 663; Wittig, in BeckOK (Fn. 18), 
§ 242 Rn. 37.1. 

44  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 665. 
45  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 666. 
46  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 667. 
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zu verneinen, da ein über den bloßen Über-
prüfungsvorgang hinausgehender Wille des A, 
das Mobiltelefon seinem Vermögen zuzufüh-
ren, nicht festgestellt ist. Nach der dargestell-
ten Literaturauffassung wäre die Aneignungs-
absicht des A zu bejahen, da er für die Über-
prüfung der Daten auf das Mobiltelefon ange-
wiesen ist und dieses gezielt zur Verwirkli-
chung seines Vorhabens einsetzt. 
 
3. Kernaussagen der Entscheidung 

Der BGH hebt die vorinstanzliche Entschei-
dung auf und verweist die Sache zu neuer Ver-
handlung an das LG zurück. Die für den Dieb-
stahl als Vortat des räuberischen Diebstahls 
erforderliche Zueignungsabsicht sei nicht hin-
reichend belegt. 

Zueignungsabsicht liege laut BGH vor, 
wenn der Täter die Sache im Zeitpunkt der 
Wegnahme unter Ausschluss des Berechtig-
ten sich oder einem Dritten einverleiben will. 
Ein dauerhafter Besitzwille sei hierfür nicht er-
forderlich. Danach bestehe keine Aneignungs-
absicht in Fällen, in denen der Täter ein Mo-
biltelefon lediglich in der Absicht wegnimmt, 
um gespeicherte Bilder zu löschen. In solchen 
Konstellationen sei Zueignungsabsicht nur 
dann zu bejahen, wenn der Täter das Mobilte-
lefon zum Zeitpunkt der Wegnahme, wenn 
auch nur vorübergehend, über die für die Lö-
schung der Bilder benötigte Zeit hinaus behal-
ten wolle. Die Erwägung des LG, A habe das 
Messer eingesetzt, um im Besitz des Mobilte-
lefons zu bleiben und so überprüfen zu kön-
nen, ob seine Ehefrau eine Affäre mit B hat, 
belege lediglich einen auf diesen Überprü-
fungsvorgang bezogenen und damit zeitlich 
eng begrenzten Besitzwillen. Zudem sei die 
Annahme, A habe das Telefon des B in der Ab-
sicht weggenommen, dieses für sich zu behal-
ten, in den Urteilsgründen nicht hinreichend 
belegt. Ein darüber hinausgehender Wille des 
A, das Mobiltelefon seinem Vermögen zuzu-
führen, liege wegen des Motivs der Aufde-
ckung der Affäre nicht auf der Hand.  

An der Enteignungskomponente fehle es 
grundsätzlich in Konstellationen der 

Gebrauchsanmaßung. Das LG habe eine dau-
erhafte Enteignung des Mobiltelefons festge-
stellt, jedoch könne diese im vorliegenden Fall 
durch die Beweiswürdigung nicht belegt wer-
den. Zwar könne in dem Vorgang des Einste-
ckens ein Indiz für ein Einverleiben gesehen 
werden. Diese Indizwirkung sei aber unter den 
gegebenen Umständen nicht selbsterklärend. 

 
4. Konsequenzen für Ausbildung und Praxis 

Mit dem vorliegenden Urteil hält der BGH an 
seiner bisherigen Rspr. zur Zueignungsabsicht 
bei der Wegnahme von Mobiltelefonen zu 
rein zweckgebundenen Handlungen fest. 
Diesbezüglich bestätigt der BGH gleichsam die 
Vereinigungstheorie, indem er dieser bei der 
Bestimmung des Zueignungsgegenstandes 
weiterhin folgt.  

Vor dem Hintergrund, dass die Zueig-
nungsabsicht kein korrespondierendes Ele-
ment im objektiven Tatbestand aufweist, bie-
tet diese in Klausuren regelmäßig Anlass für 
besondere Problemschwerpunkte. 

Bei der Prüfung der Zueignungsabsicht ist 
zwischen Enteignungsvorsatz und Aneig-
nungsabsicht zu differenzieren. Erweist sich 
der Zueignungsgegenstand als problematisch, 
empfiehlt es sich, diesen entweder vorab oder 
an der jeweils einschlägigen Stelle zu erörtern. 

Besonders zu beachten ist, dass der Täter 
zumindest dolus eventualis hinsichtlich einer 
dauerhaften Enteignung aufweisen muss. Be-
zogen auf die Aneignungskomponente genügt 
bereits der Wille zur vorübergehenden Aneig-
nung, wobei hierfür dolus directus 1. Grades 
erforderlich ist. Der Sachverhalt ist somit sorg-
fältig auf Angaben zur inneren Tatseite zu un-
tersuchen. Verfolgt der Täter mit der Weg-
nahme einer Sache lediglich einen temporä-
ren Zweck, erfordert die Bejahung der Aneig-
nungsabsicht bei der Entwendung von Mobil-
telefonen nach der Rspr. des BGH das Vorlie-
gen konkreter Anhaltspunkte für einen über 
die bloße Zweckverfolgung hinausgehenden 
Willen, die Sache seinem Vermögen zuzufüh-
ren. Insbesondere in Fallkonstellationen, in 
denen es dem Täter nicht primär auf den 
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Datenträger als solchen, sondern auf die da-
rauf gespeicherten Daten ankommt, bedarf es 
in der Regel einer sorgfältigen Prüfung der An-
eignungsabsicht. In diesem Zusammenhang 
ist zudem die in Teilen der Lit. vertretene Auf-
fassung zu berücksichtigen, die ein Rückgriff 
auf die Rspr. zur Entwendung von Behältnis-
sen zieht.47  

Wird die Aneignungsabsicht verneint, ist 
stets zu bedenken, dass regelmäßig Sachbe-
schädigungsdelikte in Betracht kommen.48  
 
5. Kritik 

Die Entscheidung des BGH fügt sich zwar kon-
sequent in die bisherige Rechtsprechung zur 
Zueignungsabsicht bei zweckgebundener 
Wegnahme von Mobiltelefonen ein, gibt je-
doch Anlass zu einer kritischen Würdigung. 

Nach dem BGH ist die Zueignungsabsicht 
nicht hinreichend belegt, da kein über den 
bloßen Überprüfungsvorgang hinausgehen-
der Wille des A, das Mobiltelefon seinem Ver-
mögen zuzuführen, festgestellt wurde. Diese 
Argumentation überzeugt zwar im Ausgangs-
punkt, da weder die bloße Löschung noch die 
Überprüfung von Daten belegt, dass der Täter 
das Handy über den zur Zweckerreichung er-
forderlichen Zeitraum hinaus habe, behalten 
und seinem Vermögen einverleiben wolle.  

Folgt man hingegen der in Teilen der Lite-
ratur vertretenen Ansicht, wäre die Aneig-
nungsabsicht zu bejahen, da der Täter das 
Handy selbst aktiv benutzen muss, um den 
Überprüfungsvorgang durchzuführen zu kön-
nen. Diese Auffassung erscheint grundsätzlich 
als ein möglicher Lösungsansatz. Allerdings 
führt sie zu einer erheblichen Ausdehnung der 
Aneignungskomponente, wodurch das Erfor-
dernis, sich zumindest vorübergehend wie ein 
Eigentümer der Sache zu gerieren, zuneh-
mend an Kontur verliert.  

Kritisch an der Entscheidung des BGH ist 
jedoch anzumerken, dass keine klare Differen-
zierung zwischen Enteignungsvorsatz und 

 
47  Reinbacher, ZStW 126 (2014), 642, 665. 
48  BGH NStZ 2019, 344, 345. 

Aneignungsabsicht vorgenommen wird, was 
die Nachvollziehbarkeit der Argumentation 
erschwert. 

Darüber hinaus lassen sich dem Urteil 
keine hinreichend präzisen Maßstäbe entneh-
men, ab welchem Zeitpunkt und unter wel-
chen Umständen eine Aneignungsabsicht an-
zunehmen ist. Diese Abgrenzungsschwierig-
keiten treten insbesondere im Zusammen-
hang mit der Nutzung digitaler Inhalte zutage. 
So definiert der BGH weder, was unter einem 
Überprüfungsvorgang zu verstehen ist, noch 
konkretisiert er dessen zeitliche oder inhaltli-
che Grenzen. Insbesondere bleibt offen, ob 
ein bloßer Überprüfungsvorgang auch bei 
mehrtägigem Besitz des Mobiltelefons noch 
vorliegen kann oder ob bereits die erste Nut-
zung des Mobiltelefons einen solchen begrün-
det. Angesichts der erheblichen und stetig zu-
nehmenden Datenmenge auf Mobiltelefonen 
kann der Täter bereits mit der ersten Benut-
zung des Geräts Zugriff auf eine Vielzahl per-
sonenbezogener Daten erlangen. Der Begriff 
des Überprüfungsvorgangs bedarf einer nähe-
ren Konkretisierung, um die Schwelle zu dem 
für die Bejahung der Aneignungsabsicht not-
wendigen darüberhinausgehenden Willen 
trennscharf zu bestimmen.  

Etwaigen Bedenken hinsichtlich Strafbar-
keitslücken kann mittels Verweises auf die 
einschlägigen datenstrafrechtlichen Normen 
begegnet werden. So stellt § 202a die unbe-
fugte Zugangsverschaffung zu besonders gesi-
cherten Daten unter Strafe, wobei eine solche 
Sicherung etwa in Form von Pass-
wort- oder PIN-Abfragen bei Handys vor-
liegt.49 Zudem können solche Fallgestaltungen 
von § 42 BDSG umfasst sein. Ferner kann das 
rechtswidrige Löschen von Bilddateien den 
Tatbestand des § 303a erfüllen. 

 
(Ramón-Verol Scholl/Johanna Storz) 

49  Graf, in MüKo (Fn. 9), § 202a Rn. 63.  


